
S
ch
w
ei
ze
r 
B
er
uf
sv
er
ba
nd
 d
er
 P
fle
ge
fa
ch
fr
au
en
 u
nd
 P
fle
ge
fa
ch
m
än
ne
r

A
ss
oc
ia
tio
n 
su
is
se
 d
es
 in
fir
m
iè
re
s 
et
 in
fir
m
ie
rs

A
ss
oc
ia
zi
on
e 
sv
iz
ze
ra
 in
fe
rm

ie
re
 e
 in
fe
rm

ie
ri

A
ss
oc
ia
zi
un
 s
vi
zr
a 
da
 la
s 
tg
iru
nz
as
 e
 d
al
s 
tg
iru
nz
s

Leitbild 
für freiberufliche 
Pflegefachpersonen

www.sbk-asi.ch



Leitbild für freiberufliche Pflegefachpersonen 

In diesem Leitbild sind die organisatorischen und qualitativen Leitplanken für
die freiberufliche Tätigkeit von Pflegefachpersonen formuliert. Daraus lassen
sich für den SBK Strategien und konkrete Massnahmen ableiten.

Der Weltverband der Pflegefachpersonen (ICN) definiert die professionelle
Pflege wie folgt: «Professionelle Pflege (durch diplomierte Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner) umfasst die eigenverantwortliche Versorgung und
Betreuung, allein oder in Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Men-
schen aller Altersgruppen, von Familien oder Lebensgemeinschaften, sowie
Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob krank oder gesund, in allen Lebens-
situationen (Settings). Pflege schliesst die Förderung der Gesundheit, Verhü-
tung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung kranker, behinderter
und sterbender Menschen ein. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind
Wahr nehmung der Interessen und Bedürfnisse (Advocacy), Förderung einer
sicheren Umgebung, Forschung, Mitwirkung in der Gestaltung der Gesund-
heitspolitik sowie Management des Gesundheitswesens und in der Bildung.»1

Die freiberuflichen Pflegefachpersonen (FP) beziehen sich in der Berufs -
ausübung auf diesen Rahmen. Sie übernehmen die fachliche und die ethische
Verantwortung für ihr Handeln. Die freiberufliche Praxis erfordert neben Fach-
wissen und einer soliden, klinischen Praxiserfahrung, die Bereitschaft unter-
nehmerisch zu handeln, sowie eine ausgeprägte Kapazität, sich an ein stetig
wechselndes Umfeld anzupassen. Administration und Informatik werden von
den freiberuflichen Pflegefachpersonen selbständig bewirtschaftet. Sie halten
die verschiedenen Qualitätsnormen und gesetzlichen Bestimmungen ein.

Visionen
Patienten2, Bevölkerung, Behörden, Institutionen, Ärzteschaft, Entscheidungs-
träger und Kostenträger erkennen die freiberuflichen Pflegefachpersonen als
wichtige Akteure in der primären Gesundheitsversorgung an. Die FP arbeiten
vernetzt und partnerschaftlich mit den Patientinnen und Patienten, den Ange-
hörigen, sowie Fachpersonen anderer Berufsgruppen. FP verstehen sich als
UnternehmerInnen, welche die Pflegequalität garantieren und sie arbeiten wirk-
sam, zweckmässig und wirtschaftlich. Neue Forschungserkenntnisse und aner-
kannte Expertenempfehlungen integrieren sie in ihre Praxis. FP überprüfen 

1 https://www.sbk.ch/pflegethemen/perspektive-2020.html 
2 Od. Klientinnen und Klienten



systematisch die Qualität ihrer Arbeit und bilden sich fachlich sowie betriebs-
wirtschaftlich weiter. Sie können den Pflegebedarf mit Assessmentinstru-
menten nachweisen und ihre erbrachten Leistungen elektronisch, anhand des
Pflegeprozesses, dokumentieren. Zur Förderung der interprofessionellen
Zusammenarbeit, Effizienz und Patientensicherheit verwenden sie ein elektro-
nisches Patientendossier3. 

Die freiberuflichen Pflegefachpersonen haben gute Rahmenbedingungen für
ihre Berufsausübung, dank ihrem eigenen Engagement und dank des Einsat-
zes ihrer Fachorganisation und des SBK.

Zentrale Rahmenbedingungen
Die rund 1800 in der Schweiz freiberuflich tätigen Pflegefachpersonen4 stellen
einen wichtigen Teil des ambulanten Pflegeangebots dar. Der SBK vertritt (unter
Einbezug der freiberuflichen Pflegefachpersonen) deren Interessen in politi-
schen Fragen (z.B. Pflegefinanzierung, Status der Pflegefachpersonen im KVG5

und in der kantonalen Gesundheitsgesetzgebung) und als Vertragspartner
gegenüber den Krankenkassen. Im Rahmen seines Auftrages, die Pflege wei-
ter zu entwickeln, hat der SBK im Positionspapier «Professionelle Pflege
Schweiz – Perspektiven 2020»1, neue Handlungsfelder und Rollen für Pflege-
fachpersonen formuliert. 

Den übergeordneten normativen Rahmen der freiberuflichen Pflegetätigkeit 
bilden neben den relevanten nationalen Strategien die kantonalen (z.B. Berufs-
ausübungsbewilligung und weitere Berufspflichten) und nationalen Gesetze
(z.B. Voraussetzungen für die Abgeltung der Pflegeleistungen, Straf- und Haft-
pflichtrecht). Freiberufliche Pflegefachpersonen arbeiten oft mit anderen frei-
beruflichen Pflegefachpersonen zusammen, sowie mit allen Leistungserbrin-
gern, Partnern und weiteren Personen, die für eine umfassende Betreuung
notwendig sind. Die verschiedenen Anbieter von Pflege ergänzen sich sinnvoll.

Betriebswirtschaftliche Verantwortung 
 − Die betriebswirtschaftliche Verantwortung ist ein inhärenter Bestandteil 

des rechtlichen Rahmens im Zusammenhang mit dem unternehmerischen 
Aspekt der beruflichen Praxis der freiberuflichen Pflegefachperson: vom
Mandat mit dem Patienten über die rechtlichen Aspekte der interprofessio-
nellen Zusammenarbeit, professionelle Kommunikation, die Betriebsführung
(insb. Buchhaltung, Steuern, Versicherungen / Sozialversicherungen, ver-
tragliche Beziehungen zu den Geschäftspartnern wie Lieferanten, Banken,
etc.), bis zur Umsetzung der Vorgaben der Versicherer, der Behörden und
des Berufsverbandes.

3 Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG):
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-
elektronisches-patientendossier.html 

4 Stand 2017
5 Bundesgesetz über die Krankenversicherung



− Der SBK erbringt Hilfestellungen zur Umsetzung der staatlichen Vorgaben
und macht Empfehlungen zu den betrieblichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen (z.B. Wegleitung zur freiberuflichen Tätigkeit als Pflege-
fachfrau / Pflegefachmann nach KVG6).

− Der SBK engagiert sich für eine schweizweite faire und transparente Finan-
zierung der freiberuflichen Pflege.

Fachliche Verantwortung der freiberuflichen Pflegefachperson
Die folgenden Elemente sind Bestandteil der fachlichen Verantwortung:
1. Persönliche Verantwortlichkeit für die Qualität der erbrachten Leistungen. 
2. Respektieren der Rechtsgrundlagen, kantonal, national7, international8.
3. Beachtung kantonaler und nationaler Qualitätsvorgaben (Leitlinien, Standards).
4. Weiterentwicklung des persönlichen Fachwissens und der Qualität der

Pflegeleistungen (Fort- und Weiterbildung).
Zu beachten sind zudem: 
− die ethischen Vorgaben von SBK, ICN und SAMW9, 
− die für die eigene Berufspraxis relevanten nationalen und kantonalen Strategien10, 
− die Autonomie und Selbstbestimmung der Patienten,
− die Berufsrolle, sowie interprofessionelle Zusammenarbeit und Koordination.

Verantwortung des SBK
Der SBK erlässt verbindliche Qualitätsvorgaben und trägt für deren Einhaltung
und Überprüfung die Verantwortung. Die Überprüfung kann an Dritte delegiert
werden. 

Mögliche Methoden für die Formulierung und Überprüfung 
von Qualitätsvorgaben

1. Qualitätskonzept Curacasa Freiberufliche Pflege Schweiz
2. e-log: Kontroll- und Überprüfungsinstrument in Folge des Gesundheits-

berufegesetz (GesBG). Der SBK verwaltet die Weiterbildungen.
3. Weitere Methoden:

− Richtlinien, Empfehlungen, Handlungsanweisungen, Standards und
deren Überprüfung.

− Benchmark (Vergleich zwischen den Akteuren)
− Der Pflegebedarf wird erfasst mit einem Assessmentinstrument und in
den Pflegeprozess integriert

− Betriebswirtschaftliches Kennzahlensystem (z.B. Statistik)
− Partnerschaftliche Modelle und Informationsplattformen (Forderung
multiprofessioneller Zusammenarbeit z.B. Gemeinschaftspraxis, 
Netzwerk) 
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6 Detaillierte Informationen / Wegleitung https://www.sbk.ch/dienstleistungen/freiberufliche-pflege/freiberuflich-werden.html 
7 Z.B. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), Fürsorgerische Unterbringung (FU)
8 Z.B. Menschenrechte (EMRK), Genfer Konvention 
9 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
10 Z.B. Palliative care, Swissnoso, Demenzstrategie


